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 Behörde / TöB Datum Anregung 

Ja Nein 

1 VG Maxdorf - Fachbereich 4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 07.02.2024  X 

2 Inexio 08.02.2024 X  

3 Creos Deutschland GmbH 08.02.2024  X 

4 Deutsche Bahn AG 08.02.2024  X 

5 Deutsche Telekom Technik GmbH 08.02.2024 X  

6 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum RLP 08.02.2024  X 

7 KV Bad Dürkheim, Abteilung Gesundheitsamt Neustadt 08.02.2024  X 

8 Pfalzgas 12.02.2024 X  

9 Direktion Landesarchäologie Erdgeschichtliche Denkmalpflege 13.02.2024  X 

10 BUND RLP 19.02.2024 X  

11 Struktur und Genehmigungsdirektion Süd 19.02.2024  X 

12 Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südwest 20.02.2024  X 

13 LBM RLP 20.02.2024  X 

14 KV Bad Dürkheim, Umweltbehörde 21.02.2024 X  

15 VG Wachenheim, Abt. Abwasserwerk 26.02.2024 X  

16 Pfalzwerke Netz 27.02.2024 X  

17 Landesjagdverband Rheinland-Pfalz E.V. 29.02.2024 X  

18 Deutscher Wetterdienst 04.03.2024  X 

19 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 04.03.2024  X 

20 KV Bad Dürkheim, Abteilung Bauen und Umwelt 06.03.2024 X  

21 KV Bad Dürkheim, Zentrale Aufgaben und Finanzen 06.03.2024 X  

22 Landesamt für Geologie und Bergbau 06.03.2024 X  

23 LBM Speyer 08.03.2024 X  

24 LAG und SDW 11.03.2024  X 

25 GDKE, Direktion Landesarchäologie 13.03.2024 X  

26 KV Bad Dürkheim, Bauverwaltung, Bauaufsicht, Bauförderung 14.03.2024 X  

27 GDKE, Direktion Landesdenkmalpflege 19.03.2024 X  

28 VG Deidesheim 19.03.2024  X 

29 Vodafon GmbH 19.03.2024 / 26.06.2024  X 
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 Behörde / TöB Datum Anregung 
Ja 

 
Nein 

1 Bürger 1 23.02.2024 X  

2 Bürger 2 27.03.2024 X  
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OZ Träger / Beteiligte Stellungnahme des Planers und Empfehlung für die Beschlussfassung 

1 VG Maxdorf - Fachbereich 4 Natürliche Lebensgrundlagen und 
Bauen 
vom 07.02.2024 

 

   
Betreff:  
AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde Friedelsheim 
"ehemalige Winzergenossenschaft" 
Von: "Maurer, Christopher" <Christopher.Maurer@vg-maxdorf.de> 
Datum: 07.02.2024, 17:50 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
Kopie (CC):  
Vorzimmer <Vorzimmer@vg-maxdorf.de> 
 
 

Sehr geehrter Herr Schneider, 
  
vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen zu o.g. BPlan und die 
Möglichkeit zur Stellungnahme.  
  
Seitens Verbandsgemeindeverwaltung Maxdorf bestehen zu den 
Planungen keine Anregungen oder Bedenken.  
  
Christopher Maurer               
Verwaltungsfachwirt 
Fachbereich 4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 

 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Der Fachbereich 4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen der Verbands-
gemeinde Maxdorf hat keine Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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Verbandsgemeindeverwaltung Maxdorf 
Hauptstraße 79, 67133 Maxdorf 
Internet:          http://www.vg-maxdorf.de 
Mail zentral:   mailto:willkommen@vg-maxdorf.de 
  
Christopher Maurer                 Telefon:    (06237) 40 11 63 
                                                    Fax:          (06237) 40 12 22 
                                                    
Mail:          mailto:christopher.maurer@vg-maxdorf.de 
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2 Inexio 
vom 08.02.2024 

 

   

Betreff: Ticket #8409543: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der 
Gemeinde Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" 
Von: "ticket@noc.inexio.net" <ticket@noc.inexio.net> 
Datum: 08.02.2024, 13:25 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im angefragten Bereich befinden sich derzeit Leitungen 

unseres Unternehmens. 

 

Bitte laden Sie die Daten über folgenden Link 

herunter: 

https://share.inexio.net/index.php/s/9ipM8NKnXsTH4Ea 

 

Der Link ist bis zum 2024-03-08 aktiv. 

 

Ihre Passwort lautet: ebrvdwebfnbv 

 

Für weitere Auskünfte zum angefragten Bereich, zu den 

übersandten Unterlagen oder zu anderen Liegenschaften 

steht Ihnen unser Online Portal 

"https://planauskunft.inexio.net" zur Verfügung. 

 

Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden 

Informationen im anhängenden Merkblatt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr inexio Team 

 

 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Es sind Leitungen im Planungsbereich vorhanden. Diese sind zurück- und für 
das neue Vorhaben bei Bedarf umzubauen oder neu auszuführen. 
Dazu hat sich der Vorhabenträger früh- und rechtzeitig mit dem 
Versorgungsträger Inexio abzustimmen. 
Entsprechende Anregungen werden unter Hinweise in den Bebauungsplan 
übernommen. 
Die Regelungen diesbezüglich und technische Anforderungen sowie die Ausbau-
Standards sind im städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag aufzunehmen 
und zu regeln. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese Hinweise sowie die weiterführenden Regelungen zu technischen 
Standards werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
übernommen und festgelegt. 
Dies hat keine Auswirkungen auf das weitere Verfahren. 
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-- 

 

inexio Informationstechnologie und Telekommunikation 

GmbH 

Ein Unternehmen der Unternehmensgruppe Deutsche 

Glasfaser 

Am Saaraltarm 1 

D-66740 Saarlouis 

Tel: +49 6831 935-0 

Fax: +49 6831 935-3-2120 

E-mail: support@inexio.net 

Web: www.inexio.net 
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3 Creos Deutschland GmbH 
vom 08.02.2024 

 

 Betreff: AW: CR-2024-00835 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan der 
Gemeinde Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" 
Von: Planauskunft <planauskunft@creos-net.de> 
Datum: 08.02.2024, 12:03 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die Creos Deutschland GmbH betreibt ein eigenes 
Gashochdruckleitungsnetz sowie ein eigenes Hoch- und 
Mittelspannungsnetz inklusive der zugehörigen Anlagen. Für folgende 
Leitungen bzw. Leitungsabschnitte inklusive der zugehörigen Anlagen 
wurde die Creos Deutschland GmbH mit der Betreuung beauftragt: 
  

•         Kokereigasleitungen der Zentralkokerei Saar GmbH (Z.K.S.)  

•         Sauerstoff- und Stickstoffleitungen im Saarland der Nippon 
Gases Deutschland GmbH 

•         Biogasleitung Ramstein der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach 
GmbH  

•         Gashochdruckleitungen im Bereich Friedrichsthal der energis-
Netzgesellschaft mbH  

•         Gasleitungen der Villeroy & Boch AG in Mettlach  

•         Gasleitungsabschnitt Speyer Südost (Anschlussleitung G+H) der 
Stadtwerke Speyer GmbH  

•         Gasleitungsabschnitt Fischbach Neunkirchen der Iqony 
Energies GmbH 

•         Gasleitungsabschnitt Erdgasanschluss Ford Saarlouis der Iqony 
Energies GmbH 
  

Für diese Leitungen bzw. Leitungsabschnitte und Anlagen erfolgt die 
Planauskunft durch die Creos Deutschland GmbH. 
  

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Creos Deutschland GmbH hat keine Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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Zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass im angefragten Bereich keine 
Anlagen der Creos Deutschland GmbH und keine der von uns 
betreuten Anlagen vorhanden sind. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Susanne Stöckel 
Technisches Büro 
Creos Deutschland GmbH 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T +49 (0)6841 9886-560 
F +49 (0)6841 9886-500 
M +49 (0)175 1825-493 
susanne.stoeckel@creos-net.de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Betriebsstelle Frankenthal 

Im Spitzenbusch 11 
67227 Frankenthal 
creos-net.de 
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4 Deutsche Bahn AG 
vom 08.02.2024 

 

   
Betreff: Fk_TOEB-RP-24-174991_Friedelsheim - Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan "Ehemalige Winzergenossenschaft" - Ihr Az: 511 223 
Schn. 
Von: Baurecht-Mitte <baurecht-mitte@deutschebahn.com> 
Datum: 08.02.2024, 12:01 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 
  
DB-Immobilien ist das von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG/DB 
Station & Service AG) bevollmächtigte Unternehmen für die Abgabe von 
Stellungnahmen bei Beteiligungen Träger öffentlicher Belange. 
  
Bitte beachten Sie: Ab 1. Januar 2024 wurden die DB Netz AG und die 
DB-Station & Service AG in eine neue Gesellschaft zusammengeführt: die 
DB InfraGO AG. Die alten Firmenbezeichnungen (DB Netz AG / DB 
Station & Service AG) sind zum Jahreswechsel erloschen. Weitere 
Informationen finden Sie hier: http://www.dbinfrago.com/   
  

Gegen die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

"Ehemalige Winzergenossenschaft" bestehen aus Sicht der DB InfraGO 

AG keine Einwendungen. 
  
Aufgrund eines Abstandes von ca. 2,4 km zur nächsten aktiv betriebenen 
Bahnstrecke Nr. 3436 (Neustadt - Bad Dürkheim) halten wir eine 
Beteiligung im weiteren Verlauf des Verfahrens für nicht erforderlich. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

Petra Frank 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Deutsche Bahn AG hat keine Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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Petra Frank 
Kundenteam Eigentumsmanagement - Baurecht I (CR.R O41) 
 
Deutsche Bahn AG 
Karlstr. 6, 60329 Frankfurt a. Main 
Tel. +49 69 265 29529, Fax +49 6926541379 
MS Teams: Chat | Call 
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5 Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 08.02.2024 

 

 

  

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass bei der Erschließung von Baugebieten 
geeignete passiv Netzinfrastruktur (z.B. Kabellehrrohr), mit Glasfaserkabel 
ausgestattet, mitverlegt werden. Die Telekom behält sich eine wirtschaftliche 
Prüfung der Versorgung vor. Dazu ist früh- und rechtzeitig vom Vorhabenträge 
Kontakt mit dem Versorgungsträger aufzunehmen. Darüber hinaus ist  

- die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung künftig 
gewidmeter Verkehrswege 

- die Verpflichtung des Erschließungsträgers über eine Abstimmung über 
den erforderlichen Umfang von Flächen für die Aufstellung  von 
oberirdischen und „Zur-Verfügung-Stellung“ und Eintrag einer 
beschränkten persönlichen Grunddienstbarkeit zu Gunsten der Telekom 

- rechtzeitige Abstimmung über Trassenführung und Koordination der 
Tiefbaumaßnahmen 

- zeitnahe Bekanntgabe von Straßennamen und Hausnummern  

zu sichern. 
Wir empfehlen, dies unter Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
Weiterhin sind die Vorgaben in den Erschließungsvertrag aufzunehmen 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese Hinweise sowie die weiterführenden Regelungen zu technischen 
Standards werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
übernommen und festgelegt. 
Dies hat keine Auswirkungen auf das weitere Verfahren. 
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6 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum RLP 
vom 08.02.2024 

 

  
Betreff: Antwort: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde 
Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" 

Von: "Landentwicklung-Rheinpfalz@dlr.rlp.de" <Landentwicklung-
Rheinpfalz@dlr.rlp.de> 
Datum: 08.02.2024, 09:22 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
 
Sehr geehrter Herr Schneider,  
 
Belange der ländlichen Bodenordnung werden durch den o.g. 
Bebauungsplan nicht berührt, daher bestehen von unserer Seite keine 
Bedenken.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerd Gottschalk 
Sachgebietsleiter Planung und Vermessung 
Abt. Landentwicklung, ländliche Bodenordnung 
 
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LÄNDLICHER RAUM   RHEINPFALZ 
 
Dienstsitz 
Konrad Adenauer Str. 35 
67433 Neustadt / Wstr. 
Telefon  06321/671-1163 
Telefax  06321/671-1254 
gerd.gottschalk@dlr.rlp.de 
www.dlr-rheinpfalz.rlp.de  
 
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum RLP hat keine Bedenken und 
Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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7 KV Bad Dürkheim, Abteilung Gesundheitsamt Neustadt  
vom 08.02.2024 

 

 Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde 
Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Von: "Pfeifer, Sandra" <Sandra.Pfeifer@kreis-bad-duerkheim.de> 
Datum: 08.02.2024, 08:52 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
 

Sehr geehrter Herr Schneider,  
  
nach Einsichtnahme in die hier vorgelegten Planungsunterlagen bestehen 
unsererseits gegen o. a. Vorhaben keine Bedenken. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
 
Sandra Pfeifer  

 
________________________________________ 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim 
Abt. Gesundheitsamt Neustadt 
Sandra Pfeifer 
Hygieneinspektorin 
Hygienetechnikerin 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim 
Gesundheitsamt 
Neumayerstraße 10 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abteilung Gesundheitsamt Neustadt hat 
keine Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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67433 Neustadt an der Weinstraße 
Mail: sandra.pfeifer@kreis-bad-duerkheim.de 
Tel.: 06322/961-7104 
Fax: 06322/961-87104 
www.kreis-bad.duerkheim.de 
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8 Pfalzgas 
vom 12.02.2024 

 

 Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde Friedelsheim 
"ehemalige Winzergenossenscha_" 
Von: "Becker, Miriam (Pfalzgas)" <Miriam.Becker@pfalzgas.de> 
Datum: 12.02.2024, 09:40 
An: "Schneider, Stefan" S.Schneider@vg-wachenheim.de 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 
 
wir danken für Ihre E-Mail und teilen Ihnen mit, dass wir in dem von Ihnen 
angesprochenen Bereich Gasversorgungsleitungen liegen haben. 
 
Gegen die Verwirklichung des geplanten Projektes haben wir keine 
Einwände. 
 
Als Anlage erhalten Sie von uns einen Leitungsbestandsplan mit den 
zurzeit von uns verlegten Gasversorgungsleitungen. Dieser Plan ist nur für 
Ihren internen Gebrauch bestimmt. 
 
Außerdem verweisen wir auf die beigefügte Informationsbroschüre 
"Schutz von Gasversorgungs-Anlagen" sowie „Info Beschädigung von 
Gasleitungen“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Miriam Becker 
 
Pfalzgas GmbH 
Netzmanagement 
Wormser Str. 123 
67227 Frankenthal 
Tel.: 06233 - 604 246 
Fax: 06233 - 604 282 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Es liegen Versorgungsleilungen im Planungsbereich. 
Der Versorgungsträger hat keine Bedenken. 
Er verweist auf den Leitungsbestand und auf die Informationsbroschüre „Schutz 
von Gasversorgungsanlagen“ und „Info Beschädigung von Gasleitungen“ 
Wir empfehlen, dies unter Hinweise aufzunehmen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Dies hat keine Auswirkungen auf das weitere Verfahren. 
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mail: miriam.becker@pfalzgas.de 
************************************************************************************************ 

Pfalzgas GmbH 
Adresse: Wormser Str. 123, 67227 Frankenthal 
Telefon: 06233 604-0 
Geschäftsführer: Martin Weinzierl 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Paul Anfang 
Sitz der Gesellschaft: Frankenthal (Pfalz) 
Eingetragen beim Amtsgericht Ludwigshafen HRB 21079 
USt-IdNr. DE 811319497 
************************************************************************************************ 
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9 Direktion Landesarchäologie Erdgeschichtliche Denkmalpflege 
vom 13.02.2024 

 

   
Betreff: WG: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde 
Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" 

Von: "Glienke, Sabine (GDKE)" <Sabine.Glienke@gdke.rlp.de> 
Datum: 13.02.2024, 10:47 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 
  
wir haben das unten angeführte Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus 
Sicht der Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege 
bestehen hiergegen keine Bedenken. 
Am weiteren Verfahren nach  BauGB müssen wir nicht mehr beteiligt 
werden. 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der 
Erdgeschichtlichen Denkmalpflege. Gesonderte Stellungnahmen der 
Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Speyer und der Direktion 
Landesdenkmalpflege/Fachbereich Praktische Denkmalpflege Mainz 
bleiben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
Sabine Glienke 
  
  
Dr. Sabine Glienke 
Grabungstechnik, TÖB-Bearbeitung 
Erdgeschichtliche Denkmalpflege 
Direktion Landesarchäologie 
GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE 
RHEINLAND-PFALZ 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Direktion Landesarchäologie Erdgeschichtliche Denkmalpflege hat keine 
Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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Große Langgasse 29 
55116 Mainz 
06131-2016-415 
01525 7973694 
sabine.glienke@gdke.rlp.de 
www.gdke.rlp.de 
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10 BUND RLP 
vom 19.02.2024 

 

   

 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Der BUND gibt Anregungen und äußert Bedenken hinsichtlich 

- nicht ausreichender Rückhaltekapazität der Retentions- und 
Versickerungseinrichtung, 

- Fehlens eines Artenschutzgutachtens, 
- Mangelnde Rücksichtnahme auf die Denkmalpflege hinsichtlich der 

Flachdachlösung aus ökonomischen Gründen. 

Der Vorhabenträger hat eine Wasserbilanz und die Erstellung eines 
Oberflächenwasser-Bewirtschaftungskonzeptes in Auftrag gegeben. Dies wurde 
von Ingenieurbüro Friedel, Pirmasens durchgeführt und mit den zuständigen 
Behörden abgestimmt. Die Konzeption wird dem Bebauungsplan beigefügt und 
dient als Grundlage für die Festsetzungen im Bebauungsplan. 
Wir empfehlen, diese Vorgaben auch in den Erschließungsvertrag aufzunehmen 
und entsprechende technische Standards dort zu verankern. Dazu gehören auch 
die entsprechenden Genehmigungs- und Anzeigeverfahren, in deren Verlauf 
weitere Bestimmungen durch Aufsichtsbehörden erfolgen können. 
Weiterhin wurde ein Artenschutzgutachten an das Büro Wagemann, 
Landau/Eschbach beauftragt und durchgeführt. Dies wird ebenfalls Bestandteil 
des Bebauungsplanes. Das Gutachten wird beigefügt und die dort empfohlenen 
Vermeidungs- und Ausgleichmaßnahmen in den textlichen Festsetzungen 
übernommen. 
Die Denkmalpflege hat im bisherigen Verfahren nur die Darstellung der 
benachbarten denkmalgeschützten Gebäude gewünscht, sich aber zu der 
Flachdachlösung nicht negativ geäußert. Dazu wurde im Vorfeld auch eine 
Walmdachlösung in Anlehnung an den denkmalgeschützten Bestand aufgezeigt, 
aber in einer Besprechung mit der unteren Denkmalpflege wurde die Flachdach-
Ausführung befürwortet, um sich deutlich vom Zeitgeist des Denkmals 
abzuheben und sich der Historie nicht „anzubiedern“. 
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Von daher werden die Belange des BUND berücksichtigt und in den 
Bebauungsplan aufgenommen (Oberflächenwasserbewirtschaftung und 
Artenschutz). 
Wir empfehlen, bzgl. der Flachdachlösung die Konzeption für das Plangebiet 
aufrecht zu erhalten, unter intensiver Abwägung der Belange Hochwasser- und 
Klimaschutz, und der Abgrenzung zu den denkmalgeschützten Gebäuden durch 
neuzeitlichen Baustil und die Bedenken zurückzuweisen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter fachliche Beiträge „Oberflächenwasser-Bewirtschaftungskonzept“ und 
„Artenschutz“ in den  Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese Hinweise sowie die weiterführenden Regelungen zu technischen 
Standards werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
übernommen und festgelegt. 
Es wird empfohlen, ein weiteres Beteiligungsverfahren vorzunehmen 
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11 Struktur und Genehmigungsdirektion Süd - Gewerbeaufsicht 
vom 19.02.2024 

 

 

  
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Struktur und Genehmigungsdirektion Süd - Gewerbeaufsicht hat keine 
Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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12 Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südwest 
vom 20.02.2024 

 

   
Betreff: WG: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde 
Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" 

Von: "Gothe, Nadine" <Nadine.Gothe@autobahn.de> 
Datum: 20.02.2024, 14:41 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wir bedanken uns für die Beteiligung der Autobahn GmbH des Bundes. 
  
Nach Durchsicht der bereitgestellten Unterlagen können wir Ihnen 
mitteilen, dass von der im Betreff genannten Bauleitplanung keine 
Belange der Autobahn GmbH betroffen sind.  
  
Das Vorhaben befindet sich in einem Abstand von ca. 2,4 km zur BAB 650 
und somit außerhalb der Anbaubeschränkungs- bzw. Anbauverbotszone 
gemäß § 9 Abs. 2 FStrG. 
  
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes "ehemalige 
Winzergenossenschaft" werden seitens der Autobahn GmbH daher keine 
Bedenken oder Anregungen vorgebracht. 
Eine weitere Beteiligung der Autobahn GmbH am Bauleitplanverfahren ist 
nicht erforderlich. 
  
Vielen Dank! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Nadine Gothe 
  
Die Autobahn GmbH des Bundes 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südwest Süd hat keine 
Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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Niederlassung Südwest 
Augsburger Straße 748 - 70329 Stuttgart 
  
Nadine Gothe 
Abteilung C2, Straßenverwaltung  
T +49 711 34250 438 
nadine.gothe@autobahn.de 
www.autobahn.de 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OG Friedelsheim, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ehemalige Winzergenossenschaft“  
Stellungnahmen und Beschlüsse zu den Anregungen aus der Trägerbeteiligung und der Offenlage                                            06.12.2024 
 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB                                                                                                                           SEITE 30 

 

                                                             PLANUNGSBÜRO WOLF ⚫ Weberstraße 27 ⚫ 67655 Kaiserslautern         

13 LBM RLP 
vom 20.02.2024 

 

 

  

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die LBM RLP hat keine Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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14 KV Bad Dürkheim, Umweltbehörde 
vom 21.02.2024 

 

 Von: Dörr, Martin <Martin.Doerr@kreis-bad-

duerkheim.de>  

Gesendet: Mittwoch, 21. Februar 2024 15:59 

An: Schneider, Stefan <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 

Cc: 'axel.schwalb@sgdsued.rlp.de' 

<axel.schwalb@sgdsued.rlp.de> 

Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der 

Gemeinde Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" 

 

Sehr geehrter Herr Schneider, 

 

ich habe Ihre unten stehende E-Mail bzgl. der 

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zum im Betreff näher 

bezeichneten Bebauungsplan erhalten.  

 

Diesbezüglich habe ich heute Morgen mit Herrn Schwalb 

von der Oberen Wasserbehörde telefoniert, da ich wegen 

des Beteiligungsschreibens etwas überrascht war. Ende 

des Jahres 2022 hatte die Firma Domus Massivhaus 

Kontakt zu meinem Kollegen, Herrn Krick. Dabei ging es 

vor allem um den Schwabenbach. Es wurde sich darauf 

verständigt, dass der Schwabenbach verlegt und der 

verrohrte Bereich des Baches offengelegt werden soll. 

 

Bisher haben wir diesbezüglich jedoch noch keine 

weiteren (Antrags-)Unterlagen erhalten. Da es sich bei 

der Verlegung des Schwabenbaches um einen 

Gewässerausbau handelt, ist hierfür nach § 68 

Wasserhaushaltsgesetz entweder ein 

Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung 

erforderlich. Ferner ist zu beachten, dass sich die am 

weitesten nördlich gelegenen Gebäude im 10-Bereich des 

Schwabenbaches befinden und folglich eine 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Abstimmung mit der Wasserwirtschaft ist erfolgt und wird weitergeführt im 
Rahmen der beantragten und noch zu beantragenden Genehmigungen und 
Anzeigeverfahren. 
Wir empfehlen, den Hinweis bzgl. der wasserrechtlichen Genehmigung für 
Bachverlegung und Gebäude im Schutzbereich unter Hinweise in den 
Bebauungsplan aufzunehmen. 
Weiterhin ist die Pflicht zur Genehmigung in den städtebaulichen Vertrag / 
Erschließungsvertrag aufzunehmen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese Hinweise sowie die weiterführenden Regelungen zu technischen 
Standards werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
übernommen und festgelegt. 
Dies hat keine Auswirkungen auf das weitere Verfahren. 
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wasserrechtliche Genehmigung nach § 31 

Landeswassergesetz zu beantragen sein wird.  

 

Hinsichtlich der Niederschlagsentwässerung liegen der 

SGD Süd bereits die entsprechenden Antragsunterlagen 

vor. 

 

Da noch einige wasserwirtschaftliche Belange zu 

erörtern sind (unter anderem auch die Berücksichtigung 

der Sturzflutgefahrenkarten), bitten wir um einen 

zeitnahen Gesprächstermin mit Ihnen, der Oberen 

Wasserbehörde (Herr Schwalb) sowie der Unteren 

Wasserbehörde.  

 

Sollten Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gerne 

zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Martin Dörr 

Kreisverwaltung Bad Dürkheim 

-Umweltbehörde- 

Mannheimer Straße 22 

67098 Bad Dürkheim 

Tel.: 06322/961-5206 

Fax: 06322/961-8-5206 
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15 VG Wachenheim, Abt. Abwasserwerk 
vom 26.02.2024 

 

 

 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Werke der Verbandsgemeinde verweisen auf die schwierigen geologischen 
Verhältnisse aufgrund der Lehmschichtungen bzgl. einer Versickerung. 
Weiterhin wird auf die Sturzflut- und Hochwassersituation bei entsprechenden 
Ereignissen durch den Schwabenbach verwiesen. 
Dazu wurde ein Oberflächenentwässerungskonzept durch die Planungsabteilung 
des Vorhabenträgers Domus und vom Ingenieurbüro Friedel, Pirmasens 
vorgenommen. 
Diese wird Bestandteil des Bebauungsplanes und als Fachbeitrag 
aufgenommen. 
Die Anregungen hinsichtlich Versickerung, Abwehr von Schäden auf 
Ortsgemeinde, VG-Werke und Nachbarschaft, Abwehr der Flutung bei 
Hochwasser der Schmutzwasserkanalisation usw. sind in Rahmen des 
Erschließungsvertrags aufzunehmen und zu regeln. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese Hinweise sowie die weiterführenden Regelungen zu technischen 
Standards werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
übernommen und festgelegt. 
Es wird empfohlen, dies zur erneuten Beteiligung im Verfahren aufzunehmen. 
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16 Pfalzwerke Netz 
vom 27.02.2024 

 

 

 
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Durch die Planung werden Belange des Versorgungsträgers berührt. 
Im Plangebiet liegen zwei Versorgungsleitungen. Diese müssen nicht im Plan 
dargestellt werden. 
Bei Realisierung muss rechtzeitig die aktuelle Plan- und Leitungsauskunft der 
Pfalzwerke eingeholt werden. 
Die Versorgung im Plangebiet soll mit Erdkabel erfolgen. Dazu muss für 
Koordination der Tiefbauarbeiten rechtzeitige Abstimmung mit dem Träger 
erfolgen. 
Eine Fläche im Gebiet ist für eine eventuelle Errichtung einer Trafostation, 
abhängig vom Leistungsbedarf, bereitgestellt werden. 
Der Standort wird im Süden an der Einfahrt im östlichen Pflanzbeet vorgesehen. 
Eine Ergänzung unter Hinweisen "Pfalzwerke" wird wie folgt empfohlen: 
"Schutz von Versorgungseinrichtungen Strom / Koordination von 
Erschließungs- und Baumaßnahmen 
Im Plangebiet befinden sich unterirdische Stromversorgungseinrichtungen, die 
in der Planzeichnung informatorisch nicht ausgewiesen sind. Die tatsächliche 
Lage dieser Versorgungseinrichtungen ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. 
Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung der 
Versorgungseinrichtungen 
im Zusammenhang mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist 
frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklären. 
Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist für 
Planung und Bau zur Erweiterung/ Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes 
frühzeitig über den Beginn und Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen 
zu unterrichten. 
Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich 
unterirdischer Versorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben der geltenden 
technischen Regelwerke (z.B. „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) zu 
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beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegebenen Abstandsvorgaben sind 
auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen 
Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. 
Einbau von Trennwänden) zu treffen. 
Das Versorgungsnetz der Pfalzwerke Netz AG unterliegt ständig (…)." 
 
Wir empfehlen: 
- die Ergänzung der Hinweise wie oben empfohlen. 
- Zeichnerische Ergänzung und textliche Festsetzung: "Fläche für die Strom-
versorgung" 
 
Die übrigen Anregungen bzgl. Abstimmung und Koordination zur Versorgung im 
Rahmen der Erschließung und Tiefbauplanung sind in den Erschließungsvertrag 
zu übernehmen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Die Fläche für die Versorgungsstation wird in Plan und Text aufgenommen. 
Diese Hinweise sowie die weiterführenden Regelungen zu technischen 
Standards werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
übernommen und festgelegt. 
Es wird empfohlen, dies zur erneuten Beteiligung im Verfahren aufzunehmen. 
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17 Landesjagdverband Rheinland-Pfalz E.V. 
vom 29.02.2024 

 

 

 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Der Landesjagdverband geht von einer Ausgleichsfläche aus. Diese ist jedoch 
nicht vorgesehen und nicht für das Verfahren relevant. Aus diesen Gründen 
muss die Stellungnahme nicht berücksichtigt werden. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Die Anregungen sind für das Verfahren nicht relevant und haben keine 
Auswirkungen auf das weitere Verfahren. 
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18 Deutscher Wetterdienst 
vom 04.03.2024 

 

 

 
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Deutscher Wetterdien hat keine Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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19 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
vom 04.03.2024 

 

 

 
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat keine Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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20 KV Bad Dürkheim, Abteilung Bauen und Umwelt - Untere Natur-
schutzbehörde                                                                   vom 06.03.2024 

 

    
Stellungnahme des Planungsbüros 
Die Untere Naturschutzbehörde hat grundsätzlich keine Bedenken und gibt 
folgende Anregungen: 
- Der vorhandene Baum- und Gehölzbestand im nordwestlichen Bereich am 
Schwabenbach soll nach Möglichkeit erhalten bleiben.  
- Vorgaben für den Rückschnitt und die Rodung der Bepflanzung. 
- Artenschutz-Begutachtung vor vorgesehenen Abriss- und Baumaßnahmen und 
Meldung an die untere Naturschutzbehörde 
- Präzisierung der Arbeiten, die bauökologisch fachlich begleitet werden. 
- Korrektur zur Pflanzliste. 
- Zulässigkeit von Dachbegrünung und/oder Photovoltaikanlagen. 
- Aus Gründen der Minimierung der Versiegelung soll auf den Parallelweg am 
Schwabenbach nördlich der 2 Wohnblöcke und zum Spielplatz verzichtet 
werden. 
- Pflanzempfehlung entlang des Schwabenbachs mit standortgerechtem Gehölz 
wie z.B. Erle. 
- Hinweis zur Vermeidung von "Lichtverschmutzung" mit Verweis auf eine 
entsprechende Info-Broschüre. 
 
Wir empfehlen, die Anregungen weitgehend unter Hinweise aufzunehmen. 
Bzgl. der Artenschutzthematik wurde ein Gutachten vom Büro Wagemann, 
Landau/Eschbach durchgeführt. Die dort angeführten Vermeidungs- und 
Ausgleichmaßnahmen werden als textliche Festsetzungen in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Die Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen werden in die textlichen 
Festsetzungen übernommen und entsprechen den Anregungen der  
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Fachbehörde. 
Es wird empfohlen, dies zur erneuten Beteiligung im Verfahren aufzunehmen. 
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21 KV Bad Dürkheim, Zentrale Aufgaben und Finanzen 
vom 06.03.2024 

 

 

  
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Kreisverwaltung ('Grundsatzplanung...) gibt folgende Anregungen: 
Denkmalschutz: 
Für eine Beurteilung sind im nächsten Verfahrensschritt detailliertere Pläne des 
Vorhabens mit Höhen- und Massenbezug zu den denkmalgeschützten 
Gebäuden aufweisen. Diese sind mit der unteren Denkmalbehörde 
abzustimmen. 
Auf die Genehmigungspflicht der Neubebauung durch die Denkmalpflege 
aufgrund der direkten Nachbarschaft zum Denkmal wird hingewiesen. 
 
Bauleitplanung: 
- In der Legende ist ein Baufenster aufgeführt, dies ist durch "Baugrenze" zu 
ersetzen. 
- Die Überlagerung von Baufläche (innerhalb der Baugrenzen) mit 
Verkehrsfläche wird überprüft und korrigiert. 
- Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung wird genauer definiert und 
festgesetzt: "Verkehrsberuhigter Bereich". 
- Die Festsetzung für Müll, Fahrradstellplätze wird gestrichen. 
- Planzeichen bzgl. "Festsetzung" und "nachrichtliche Übernahme" werden 
differenziert und getrennt gekennzeichnet aufgeführt. 
- Auf die Festsetzung "private Grünfläche" wird verzichtet. 
 
Textliche Festsetzungen - planungsrechtliche Festsetzungen  
- Das Plangebiet wird als "allgemeines Wohngebiet" dargestellt. Da der 
Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, muss der 
FNP im Nachhinein geändert werden. 
- Die Bestimmung zur Ermittlung der GRZ wird den aktuellen rechtlichen 
Vorgaben angepasst. 
- Festsetzung und Begründung von 3 Geschossen, diese wird durch Vergleich 
der Höhenentwicklung in der Nachbarschaft und damit der Realisierung von 3  
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Geschossen aufgezeigt. Zum einen weist die Nachbarschaft hohe 
Geschoßhöhen auf, die bzgl. der Traufe einer Dreigeschossigkeit der 
Neubebauung bis zum Flachdachabschluss entsprechen, zum anderen weisen 
die niedrigeren Wohngebäude in der Nachbarschaft zwei Fassadengeschosse 
und ein Dachgeschoss bei steiler Dachneigung auf, so dass dies faktisch einer 
Dreigeschossigkeit entsprechen dürfte. Dies rechtfertigt die Festsetzung der drei 
Geschosse für die Neubebauung. 
- Der Höhenbezug zu NNH-Höhe wird aufgenommen. 
- Die Festsetzung von Nebenanlagen in privaten Grünflächen (die gestrichen 
werden (s. o.) wird gestrichen. 
. die fehlenden Inhalte werden gestrichen oder ergänzt. 
- Die Begründung wird auf allgemeines Wohngebiet abgestellt. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis, die entsprechenden 
Korrekturen entsprechend den Empfehlungen des Planungsbüros werden in 
Plan und Text aufgenommen, die Begründung ergänzt. 
Im Hinblick auf die Abstimmung mit der Denkmalpflege, der 
Genehmigungspflicht und auf eine detaillierte Planung der Neubebauung und die 
Darstellung des Bezugs und der Relation zur denkmalgeschützten Bausubstanz 
in Höhe und Masse wie auch Distanz dargestellt und als Auflage in den 
städtebaulichen Vertrag / im Erschließungsvertrag aufgenommen. 
Die Änderungen machen eine erneute Beteiligung im Verfahren notwendig. 
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22 Landesamt für Geologie und Bergbau 
vom 06.03.2024 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Das Landesamt für Geologie und Erdbau gibt folgende Anregungen: 
Bergbau/Altbergbau 
- Zu Bergbau und Altbergbau gibt es keine Anregungen. 
- Das Plangebiet liegt in Bereichen mit Aufsuchungserlaubnis, dies sind: 
-- Fuchsmantel für Lithium 
-- Flaggenturm für Erdwärme. 
Hierfür ist die Firma Vulcan Energie Recourcen GmbH, Karlsruhe Inhaber der 
Rechte und bei Ihnen ist Auskunft einzuholen. 
 
Boden und Baugrund:  
Der Hinweis wird bestätigt, es wird um Zurverfügungstellung des angeführten 
Bodengutachtens gebeten. 
 
Bzgl. mineralischer Rohstoffe gibt es keine Einwände. 
 
Geologiedatengesetz (GeolDG) 
Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geo-
logischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim 
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für 
die Anzeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungs-
ergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und 
Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung. 
Die Mitteilungspflicht ist dem Vorhabenträger bei Realisierung zu übertragen. 
 
Wir empfehlen, dies unter Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen . 
Zur Verpflichtung sind diese Hinweise durch den städtebaulichen Vertrag 
/Erschließungsvertrag verbindlich zu vereinbaren. 
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Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese Hinweise insbesondere bzgl. Genehmigungs- und Mitteilungspflicht 
werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag übernommen und 
festgelegt. 
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23 LBM Speyer 
vom 08.03.2024 

 

 

 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Das LBM Speyer gibt folgende Anregungen: 
- Bei nachweislich vermehrtem und behinderndem Verkehrsaufkommen nach 
Errichtung der Bebauung vom Plangebiet auf die klassifizierte Landesstraße sind 
entsprechende Baumaßnahmen in der klassifizierten Straße (z. B. Abbiegespur) 
zu Lasten des Erschließungsträgers vorzunehmen. 
- Die Zufahrt in das Planungsgebiet wie die Zufahrt der Tiefgarage sind 
verkehrsgerecht auszubauen. 
- Die Parkplätze direkt am Einfahrtsbereich sind zurückzunehmen, um die 
Einfahrt/Ausfahrt nicht zu behindern. 
- Die Sichtdreiecke sind zu korrigieren und von hoher Begrünung und von 
Stellplätzen freizuhalten. 
- Das Lichtraumprofil ist zu gewährleisten. 
- Es sind ausreichend Stellplätze im Plangebiet auszuweisen. 
- Es darf kein Oberflächenwasser und Schmutzwasser der klassifizierten Straße 
zugeführt werden. 
- Die Offenlegung des Schwabenbachs darf keine negativen Auswirkungen 
(Überschwemmung) der klassifizierten Straßenanlagen verursachen. 
- Negative Auswirkungen durch die Bebauung (z.B. Blendung) ist 
auszuschließen 
- geeignete Lärmschutzmaßnahmen auf die Bebauung sind zu treffen. Dem 
Straßenträger darf bei einem wesentlichen Umbau oder einer Veränderung keine 
zusätzlichen Schutzmaßnahmen aufgelastet werden. 
-  der Straßenverkehr darf während der Bauzeit nicht behindert werden, die 
Fahrbahn darf nicht verschmutzt werden. 
- Schäden, die in der Bauzeit entstehen, sind durch den Erschließungsträger 
oder dessen Rechtsnachfolger zu beseitigen. Zu Beginn der Maßnahme ist eine 
Beweissicherung mit der Straßenmeisterei Neustadt durchzuführen. 
- Bei Straßenbaumaßnahmen oder Änderungen, Aufbrüchen in der klassifizierten 
Straße ist die Zustimmung des LBM einzuholen, ebenfalls bei Markierungen. 
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- Das LBM ist am Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. 
- Das LBM ist bei zusätzlicher Verlegung von Leitungen rechtzeitig zu 
informieren und vertragliche Regelungen zu treffen.  
- evtl. vorgesehene Kompensationsmaßnahmen sind mit dem LBM 
abzustimmen. 
 
Die Korrektur bzgl. Sichtdreieck und Freihaltung der Sichtflächen wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
Alle anderen Bestimmungen werden unter Hinweise aufgenommen. 
Darüber hinaus sind dies in den Städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
aufzunehmen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Sichtdreiecke und Sichtflächen bzw. deren Freihaltung wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese Hinweise sowie die weiterführenden Regelungen zu technischen 
Standards werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
übernommen und festgelegt. 
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24 LAG und SDW 
vom 11.03.2024 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die LAG und SDW hat keine Bedenken und Anregungen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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25 GDKE, Direktion Landesarchäologie 
vom 13.03.2024 

 

 

 
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Das GDKE - Landesarchäologie verweist auf eine archäologische Fundstelle, 
geht jedoch davon aus, dass das Plangebiet dieses nicht berührt. 
 
Folgende Auflagen sollen in den Bebauungsplan aufgenommen werden: 
1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), 
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund 
unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen 
und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 
2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der 
Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.  
3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der 
Direktion Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit 
wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, 
planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung 
entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu 
rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der 

Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.  
4. dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie 
Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen 
bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, 
historischen Standort entfernt werden. 
 
Da die Bestimmungen nicht als textliche Festsetzungen aufgenommen werden 
können, werden die Hinweise entsprechend angepasst. Diese sind auch in den 
städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag aufzunehmen. 
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Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Hinweise im Bebauungsplan aufgenommen. 
Diese Hinweise werden in den städtebaulichen Vertrag / Erschließungsvertrag 
übernommen und festgelegt. 
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26 KV Bad Dürkheim, Bauverwaltung, Bauaufsicht, Bauförderung 
vom 11.03.2024 

 

 Betreff: WG: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde 
Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" 
Von: "Hoffmann, Melanie" <Melanie.Hoffmann@kreis-bad-duerkheim.de> 
Datum: 14.03.2024, 10:40 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
Kopie (CC): "Schwinn, Gernot" <Gernot.Schwinn@kreis-bad-
duerkheim.de> 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 
  
nach Durchsicht der Unterlagen möchte ich meine Bedenken zu folgenden 
Punkten nennen und Bitte um Prüfung 
  
Angabe der GRZ 
Im Plan 1,2/ im Text 1,4 
  
1) Höhen 
Im Plan FH 10,50/ im Text AH 10,50  
Die Firsthöhe gibt es bei einem Flachdach nicht. Die Traufhöhe ist als 
Schnittpunkt Außenkante der Außenwand mit Außenkante der Dachhaut 
definiert (nicht gleich der Attikahöhe) 
  
2) Berechnung der GRZ bzgl. Nebenanlagen und Wintergarten 
In einem ähnlich gelagerten Fall war die Festsetzung fachlich fehlerhaft. 
Den Sachverhalt bitte sicherheitshalber mit Herrn Rinder abstimmen. 
  
3) Gauben sind unzulässig 
Heißt das, das Dachaufbauten, Oberlichter etc. unzulässig sind? 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 i.A. Melanie Hoffmann 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
Die Kreisverwaltung - Bauverwaltung gibt folgende Hinweise: 
- Korrektur der GRZ auf 1,2 im Text. 
- Die Gebäudehöhe wird entsprechend "Schnittpunkt der Außenkante 
Außenwand mit Außenkante Dachhaut" definiert und entsprechend korrigiert. 
- bzgl. Berechnung der GRZ wird auf die Stellungnahme zur Kreisverwaltung - 
Zentrale Aufgaben verwiesen. 
 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
im Bebauungsplan korrigiert und berücksichtigt 
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27 GDKE, Direktion Landesdenkmalpflege 
vom 19.03.2024 

 

 Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde 
Friedelsheim "ehemalige Winzergenossenschaft" 
Von: "Geschaeftsstelle Praktische Denkmalpflege (GDKE)" 
<Geschaeftsstelle-praktischeDenkmalpflege@gdke.rlp.de> 
Datum: 19.03.2024, 16:14 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
Kopie (CC): "denkmalschutz@kreis-bad-duerkheim.de" 
<denkmalschutz@kreis-bad-duerkheim.de> 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 
  
vielen Dank für Ihre Mail vom 07.02.2024 und die Beteiligung unserer 
Behörde. 
  
Im vorliegenden Fall sind denkmalpflegerische Belange durch die 
Bauliche Gesamtanlage „Hauptstraße 97/99“ betroffen. Im nachrichtlichen 
Verzeichnis ist das Kulturdenkmal folgendermaßen beschrieben:  
„Nr. 97 Putzbau mit Krüppelwalmdach, 18. Jh., Überformung um 1860, 
Wappenstein bez. 1607, Nebengebäude 19. Jh.; Nr. 99 großvolumiger 
Walmdachbau, 1826, tlw. Erneuerung um 1875, Hofmauer 18. und 19. 
Jh.“ 
Kulturdenkmäler werden als Bestandteil der Denkmalliste geführt und 
genießen daher Erhaltungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 DSchG sowie 
Umgebungsschutz gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG. Der Umgebungsschutz 
bezieht sich u.a. auf angrenzende Bebauung, städtebauliche 
Zusammenhänge und Sichtachsen. 
 Laut § 9 Abs. 6 BauGB sind betroffene Kulturdenkmäler in den 
Bebauungsplan zu übernehmen, durch entsprechende Kennzeichnung in 
der Planurkunde sowie nachrichtlich in der schriftlichen Begründung. Da 
sich aufgrund des vorgenannten Umgebungsschutzes eine direkte 
Auswirkung auf den Geltungsbereich ergibt, sehen wir eine solche 
Betroffenheit, mindestens für die nachrichtliche Erwähnung. Entsprechend 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe verweist auf die gesetzliche Grundlage, die 
in die Liste der Gesetze im Bebauungsplan aufzunehmen sind. 
Weiterhin wird auf die Genehmigungspflicht bei der Denkmalbehörde aufgrund 
des Umgebungsschutzes für die Neugebäude verwiesen. 
Ein Bezug bzgl. Distanz, Masse, Abwicklung und Höhe ist in den weiteren 
Plandarstellungen aufzuzeigen und darzustellen. 
Hier verweise ich auf die Stellungnahme zur Unteren Denkmalpflege. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Hier wird auf die 
Stellungnahme zur Unteren Denkmalpflege hingewiesen und diese 
übernommen. 
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sind die o.g. gesetzlichen Bestimmungen in die Liste der 
Rechtsgrundlagen aufzunehmen. 
  
Im vorliegenden Fall schneidet der vorhabenbezogene Bebauungsplan die 
Kulturdenkmäler aus dem Geltungsbereich aus und nimmt diese bewusst 
nicht mit auf. Hierdurch wird die Gelegenheit auf eine einheitliche, 
aufeinander Bezug nehmende Planung verpasst. Ersichtlich wird dies 
beispielsweise bei den Ansichten/Schnitten, bei denen alle Neubauten 
gezeigt werden; die dazwischen positionierten Bestandsbauten jedoch 
ausgelassen werden. Gerade die Maßstäblichkeit ist an dieser Stelle 
jedoch entscheidend für eine denkmalpflegerische Bewertung: Die 
Neubauten mit ihren drei Geschossen ragen vermutlich deutlich 
beiderseits und hinter den Denkmälern auf. Eine Wahrnehmung der 
beiden Gebäude (Nr. 97 und Nr. 99) Ohne weitere Visualisierungen ist 
eine abschließende Stellungnahme unsererseits nicht möglich. Um einen 
respektvollen Umgang mit dem historischen Bestand zu gewährleisten, 
wären beispielsweise die Bezüge von Trauf- und Firsthöhen notwendig.  
 
  
Die Mail geht in CC an die Untere Denkmalschutzbehörde des Kreises 
Bad Dürkheim. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
i.A. 
  
Dominik Brinkmann 
  
---  
Dominik Brinkmann 
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege 
Direktion Landesdenkmalpflege 
  
GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE 
RHEINLAND-PFALZ 
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Hausanschrift 
Schillerstraße 44 
55116 Mainz 
  
Postanschrift 
Postfach 2011 
55011 Mainz 
  
06131 / 2016-223 
geschaeftsstelle-praktischedenkmalpflege@gdke.rlp.de 
www.gdke.rlp.de 
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28 VG Deidesheim 
vom 19.03.2024 

 

   
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Es sind keine Belange der Verbandsgemeinde Deidesheim berührt. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
Da keine Anregungen erfolgen, ist eine Beschlußfassung nicht erforderlich. 
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29 Vodafon GmbH 
vom 19.03.2024 / 26.06.2024 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Vodafone GmbH hat keine Bedenken und Anregungen. 
Eine Versorgung des Gebietes ist nicht vorgesehen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Aufgrund mangelnder Bedenken und Anregungen ist eine Beschlussfassung 
nicht notwendig. 
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OZ Bürger Stellungnahme des Planers und Empfehlung für die Beschlussfassung 

1 Bürger 
vom 23.02.2024 

 

 

  

Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Bürger 1 zeigt die Parzellen an, die in seinem Besitz sind und die von der 
Planung berührt werden. 
Dazu wird festgestellt, dass die Parzellen nicht vom Bebauungsplan erfasst 
werden und unberührt bleiben. 
Die westliche Parzelle bleibt gänzlich unberührt, da die nördliche Böschung und 
die südlichen Stützmauer (Gebäudemauer / Fundament Halle) erhalten bleiben. 
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Die 2. Parzelle betrifft die Bachfläche, auch diese bleibt in diesem Bereich 
unberührt. Die Offenlegung und Verlegung liegen erst im angrenzenden 
östlichen Verlauf. 

 
 
Auch in der dritten Parzelle wird in das Grundstück nicht eingegriffen, da die 
geplanten Veränderungen bis zum Bachweg (Dorfpfad) nördlich gehen, ohne 
diesen zu verändern. 
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Wir empfehlen, das Bachbett im betreffenden Abschnitt aus dem 
Geltungsbereich, herauszunehmen, da dort keine Veränderungen stattfinden. 
Die beiden Grundstücke außerhalb werden von der Planung nicht betroffen. 
 
Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. 
Die Flächen nördlich des Baches werden von der Planung nicht betroffen. 
Hier sind die Anregungen zurückzuweisen. 
Das Bachbett im nordwestlichen Verlauf wird aus dem Geltungsbereich 
herausgenommen. In diesem Bereich bleiben Böschung auf der Nordseite, 
Bepflanzung unberührt, im Süden wird die Fundament- und Hallenmauer zur 
Fassungsmauer des Baches. 
Eine erneute Beteiligung im Verfahren ist durchzuführen. 
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2 Bürger 
vom 27.02.2024 

 

 Betreff: Einspruch Bebauungsplan Friedelsheim Winzergenossenscha_ 
Von: Mirco Fleischer <refielchs@yahoo.de> 
Datum: 27.02.2024, 17:19 
An: "Schneider, Stefan" <S.Schneider@vg-wachenheim.de> 
Kopie (CC): Gaby ?????? Migabfleischer@web.de 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 
Vielen Dank für die Einsicht in den Bebauungsplan auf dem Gelände der 
ehemaligen Winzergenossenschaft in der Hauptstraße in Friedelsheim. 
 
Wir können dem Plan so nicht zustimmen, da dieser eine Bebauung über unser 
Privatgrundstück 212/1 beinhaltet, ohne jemals mit uns gesprochen oder in 
Kenntnis gesetzt zu haben. 
 
Bei Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme des Planungsbüros 
 
Die Parzelle ist im Bebauungsplan erfasst und in die private Grünfläche 
integriert. 
Da es sich um eine eigenständige private Parzelle handelt, empfehlen wir, diese 
im Bebauungsplan als private Grünfläche zu kennzeichnen, erschlossen durch 
einen öffentlichen Stichweg, der von Norden vom Dorfpfad nach Süden verläuft. 
Gem. Stellungnahme zu "Kreisverwaltung - Zentralabteilung" kann die dem 
Planungsträger gehörige Fläche nicht als private Grünfläche ausgewiesen 
werden und stellt dort eine "nicht überbaubare Fläche" bzw. in der unmittelbaren 
Nachbarschaft eine Gemeinschaftsfläche mit der Zuordnung "Spielplatz" dar. 
Deshalb wird im Bebauungsplan die Ausweisung der privaten Grünfläche für das 
betroffene Grundstück beibehalten. 
Eine Herausnahme des Grundstücks aus dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes kann nicht empfohlen werden, da dies eine "Insellösung" 
zugunsten eines Einzelnen darstellen würde. 
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Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Anregung zur Kenntnis. Der Bereich ist von der 
Planung des Vorhabenträgers ausgenommen und wird nicht verändert. 
Der Bereich wird als "Private Grünfläche" ausgewiesen (in Plan und Text), sowie 
der öffentliche Fußweg. 
Eine erneute Beteiligung im Verfahren ist vorzunehmen. 
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